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S A T Z U N G

des Museumsverbandes Thüringen e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen "Museumsverband Thüringen e.V.". Er ist in das Vereinsregister eingetragen.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Erfurt.

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

(1) Zweck des Verbandes ist die Förderung der Kunst und Kultur, insbesondere der Museen, des Denkmalschutzes und des Heimatgedankens.

(2) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

a)   die Pflege und Entwicklung des Museumswesens und die Unterstützung der Museen als Institutionen der Forschung, Bildung und Bewahrung von Kulturgut im Land Thüringen; 

b)   die Interessenvertretung der Museen;

c)    die Beratung der Museen bei der Beschaffung, Ausstellung, Pflege und Erhaltung der Sammlungsbestände;

d)   die Mitwirkung an der Weiterbildung der im Museumswesen tätigen Personen;

e)   die Unterstützung aller Bestrebungen, die dem Museumsgedanken, der Heimat- , 


Kultur-, Natur- und Denkmalpflege sowie verwandten Bereichen dienen können.

(3) Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Verbandes. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Bei Auflösung des Verbandes oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen anteilig an diejenigen Gemeinden, Städte und Landkreise, die Mitglieder  des Verbandes sind. Die Anteile sind unmittelbar und ausschließlich für die Förderung des Zwecks  i. S. d. Absatzes 1 zu verwenden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Verbandes kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person und jede juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts werden.

(2) Ehrenmitglied des Verbandes kann werden, wer sich um das Museumswesen in Thüringen außerordentliche Verdienste erworben hat. Ehrenvorsitzender des Verbandes kann werden, wer sich als Vorstandsmitglied um das Museumswesen in Thüringen und die Verbandsarbeit langjährig überragende Verdienste erworben hat. 

Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende werden mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der amtierenden Vorstandsmitglieder und zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen der Verbandsmitglieder in der Mitgliederversammlung ernannt. 

Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind zu Veranstaltungen des Verbandes, mit Ausnahme der Vorstandssitzungen, einzuladen. Die Ehrenvorsitzenden werden vom amtierenden Vorstandsvorsitzenden vor den Mitgliederversammlungen über besonders wichtige Vorgänge im Verband unterrichtet.

(3) Über den schriftlichen Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. 

Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung durch den Vorstand. In der Zeit vor Inkrafttreten der Satzung in der Fassung vom (Datum des Annahmebeschlusses der Mitgliederversammlung) konnte die Mitgliedschaft auch durch Eintrag in die Mitgliederliste der Gründungsversammlung des Verbandes erworben werden. Der Vorstand hat das Recht, die Aufnahme eines Mitgliedes ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die Entscheidung wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. Lehnt der Vorstand die Aufnahme des Antragstellers ab, kann der Antragsteller schriftlich widersprechen. Der Vorstand hat dann den Antrag der Mitgliederversammlung vorzulegen, die über die Aufnahme des Antragstellers mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen endgültig entscheidet. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch 

a)  Tod,

b)  schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand zum Schluss eines Kalenderjahres mit halbjähriger Kündigungsfrist,

c)  durch Streichung von der Mitgliederliste oder

d)  durch Ausschluss.

(2) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung drei Monate verstrichen sind und in dieser 


Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die Streichung wird dem Mitglied mitgeteilt.

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verband ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Verbandes verletzt. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des Vorstandes. Vor der Beschlussfassung muß der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

(1) Es werden Mitgliedsbeiträge als Jahresbeiträge erhoben, die jeweils am 01. Januar eines Jahres im voraus fällig sind.

(2) Die Höhe des Jahresbeitrages beschließt der Vorstand, der auch dazu ermächtigt ist, sowohl nach sachlichen, als auch nach der Leistungsfähigkeit juristischer Personen zu differenzieren und eine Beitragsordnung aufzustellen.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben Anspruch auf fachliche Beratung und Unterstützung durch den Verband.

§ 7 Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung und die Arbeitskreise.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und sieben Beisitzern. Er soll die verschiedenen Museumsgattungen und Landesregionen angemessen repräsentieren.

(2) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind Vorstand i. S. d. § 26 BGB und haben beide Einzelvertretungsmacht. Der stellvertretende Vorsitzende darf von seiner Einzelvertretungsmacht nur bei Verhinderung des Vorsitzenden Gebrauch machen. Die Vertretungsmacht des Vorsitzenden ist auf Rechtsgeschäfte innerhalb des Vereinszwecks beschränkt.

(3) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, die die Einzelheiten der Einberufung und Durchführung von Sitzungen, die Geschäftsverteilung, die nähere Ausgestaltung der Willensbildung und Entscheidungsfindung, die Modalitäten der Zusammenarbeit sowie die Art und Weise der gegenseitigen Information regelt.

§ 9 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung jeweils für die Dauer von vier Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Zu Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Verbandes gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verband endet auch das Amt eines Vorstandsmitgliedes.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

§ 10 Zuständigkeit des Vorstandes

(1) Der Vorstand hat die Aufgabe, den Verband zu vertreten und die Geschäfte des Verbandes zu führen. Insbesondere ist er für folgende Aufgaben zuständig:

a)   Wahl des Vorsitzenden des Vorstandes, des stellvertretenden Vorsitzenden, des Schatzmeister und des Schriftführers;

b)   Einrichtung einer Geschäftsstelle, deren Organisation sowie Aufgabenstellung durch eine Geschäftsordnung näher bestimmt wird;

c)   Beschlussfassung über einen jährlichen Arbeitsplan;

d)   Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der   Tagesordnung;

e)   Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;

f)   Aufstellung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresberichtes;

g)   Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern;

h)   Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;

i)   Mitwirkung bei der Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden;

j)  Begründung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen mit dem MVT e.V.


einschließlich ihrer Durchführung;

k) Beschlussfassung über die Einrichtung und Tätigkeit von ständigen Arbeitskreisen einschließlich über eine Geschäftsordnung für die Arbeitskreise;

(2) In allen Angelegenheiten  von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen. 

§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden unter Ankündigung der Tagesordnung einberufen werden. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

(2) Außerordentliche Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn es vier der Vorstandsmitglieder verlangen.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

(4) Der Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende, kann von nicht anwesenden Vorstandsmitgliedern mündlich oder schriftlich die Zustimmung zu Beschlüssen einholen.

(5) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

(6) Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzenden und dem Schriftführer und einem Beisitzer zu unterzeichnen ist.

§ 12 Besondere Vertreter

Der Vorstand kann einzelne seiner Mitglieder ermächtigen, die Interessen des Verbandes in bestimmten regionalen und fachlichen Bereichen zu vertreten und die Betreuung der angeschlossenen Museen und Sammlungen in diesen Bereichen zu koordinieren.

§ 13 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Erledigung aller Verbandesangelegenheiten, soweit sie nicht nach dieser Satzung einem anderen Verbandsorgan zugewiesen sind. Insbesondere ist sie für folgende Aufgaben zuständig:

a)   Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;

b)   Entgegennahme der Vorstandsberichte, der Jahresrechnung und der Prüfberichtes;

c)   Entgegennahme der Berichte der Arbeitskreise;

d)   Entlastung des Vorstandes;

e)   Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das nächste Jahr;

f)   Beschlussfassung über die Richtlinien der Verbandsarbeit;

g)   Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Verbandes;

h)   Mitwirkung bei der Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden;

i)   Wahl und Abberufung von drei Rechnungsprüfern;

(2)  In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Einmal im Jahr findet die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekanntzugeben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung.

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Verbandes es erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder es verlangt.

§ 16 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(3) Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Verbandes eine solche von drei Vierteln erforderlich.

(4) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 17 Arbeitskreise

(1) Die Arbeitskreise haben die Aufgabe, den Vorstand und die Museen fachlich zu beraten und Beschlüsse über die Verwendung von Zuwendungen aus den Haushaltsmitteln des Verbandes zu fassen. 

Die Arbeitskreise und ihre Mitglieder können vom Vorstand des Verbandes mit der Ausarbeitung von Fachgutachten beauftragt werden. Die Arbeitskreise legen ihre Aufgabengebiete und Aufgabenstellungen in einer Arbeitsordnung fest. Sie haben den Vorstand mindestens einmal jährlich über ihre Tätigkeit zu berichten. 

(2) Jedem Arbeitskreis gehören jeweils Vertreter der Museen bestimmter Fachrichtungen oder Fachpersonal dieser Museen für bestimmte Aufgabenstellungen an. 

§ 18 Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitskreise


 Der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende jedes Arbeitskreises wird von den dem jeweiligen Arbeitskreis Zugehörigen für die Dauer von vier Jahren gewählt. Der Vorstand hat für den Vorsitzenden ein Vorschlagsrecht. 

§ 19 Sitzungen und Beschlüsse der Arbeitskreise

(1) Jeder Arbeitskreis beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen werden. Der Vorsitzende des Verbandes ist zu den Sitzungen der Arbeitskreise einzuladen. Er kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten lassen. Einzelheiten über die Einberufung und Durchführung der Sitzungen der Arbeitskreise regelt die Geschäftsordnung für die Arbeitskreise des Museumsverbandes Thüringen e.V.

(2) Ein Arbeitskreis ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

(3) Beschlüsse der Arbeitskreise kann der Vorstand des Verbandes nach Zugang durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ablehnen. Der Ablehnung des Vorstandes kann der Arbeitskreis binnen eines Monats nach Zugang der Ablehnung widersprechen. Über den Widerspruch entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

§ 20 Auflösung des Verbandes

(1) Die Auflösung des Verbandes kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Die Bestimmung des § 2 Absatz 5 gilt  entsprechend, wenn der Verband aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Die Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 25.09.2007 beschlossen.
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Günter Schuchardt

Vorsitzender
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